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Kosten einer Wohnungseinrichtung im
Rahmen einer beruflich veranlassten
doppelten Haushaltsführung
EStG §§ 9, 19

Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer
außerhalb des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Haus-
stand unterhält und auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnt. Das
Vorliegen eines eigenen Hausstandes setzt das Innehaben einer Woh-
nung sowie eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung
voraus. Als Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung kön-
nen im Inland die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung der
Unterkunft angesetzt werden, höchstens 1.000 Euro im Monat.

Fraglich ist, ob auch die Kosten für die Einrichtung der Wohnung unter
die 1.000 Euro-Grenze fallen.

Sachverhalt

A erzielt Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Er war ab dem
01.05.2016 bei der X-GmbH in Wiesbaden beschäftigt. Dort hat er
auch eine Wohnung inne. Daneben unterhielt er weiterhin einen
eigenen Hausstand in Stuttgart.

Für 2016 macht A Werbungskosten für notwendige Mehraufwen-
dungen im Rahmen einer seit dem 01.05.2016 bestehenden, beruflich
veranlassten doppelten Haushaltsführung von 7.200 Euro (Miete
zuzüglich Nebenkosten) sowie 3.800 Euro (Aufwendungen für Möbel
und sonstige selbständig nutzbare bewegliche Einrichtungsgegen-
stände mit Anschaffungskosten bis jeweils maximal brutto 450 Euro)
geltend.

Das Finanzamt ist der Auffassung, dass die Gesamtaufwendungen
i. H. von (7.200 Euro + 3.800 Euro =) 11.000 Euro wegen des
Höchstbetrags für Unterkunftskosten von 1.000 Euro im Monat nur
i. H. von insgesamt (1.000 Euro T 8 Monate =) 8.000 Euro als
Werbungskosten abgezogen werden können.

A ist dagegen der Meinung, dass die Aufwendungen für die
Einrichtung der Wohnung unbeschränkt abzugsfähig seien, da sie
keine Unterkunftskosten darstellten.
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Frage

Sind 8.000 Euro oder 11.000 Euro als Werbungskosten abzugsfähig?

Antwort

Als Werbungskosten sind 11.000 Euro abzugsfähig (strittig).

Begründung

Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 1 EStG sind Werbungskosten auch
notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer wegen
einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung entstehen.
Für das Vorliegen der Voraussetzungen einer doppelten Haushalts-
führung trägt der Stpfl. die Beweislast.1 Ab 2014 können als
Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung im Inland
die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft
angesetzt werden, höchstens 1.000 Euro im Monat. Auf die Notwen-
digkeit oder Angemessenheit der Aufwendungen kommt es ab 2014
nicht mehr an.

Die Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände, die ihrer Art nach
zum Leben in einer Wohnung notwendig sind und deren Anschaf-
fungskosten nicht als überhöht anzusehen sind, konnten jedenfalls
bis einschließlich 2013 abgezogen werden, ggf. in Höhe der AfA. Nach
Auffassung der Finanzverwaltung2 gilt dagegen ab 2014 der Höchst-
betrag von 1.000 Euro monatlich für sämtliche Aufwendungen, also
auch für AfA für notwendige Einrichtungsgegenstände (mit Aus-
nahme von Arbeitsmitteln).

Das FG Düsseldorf3 hat dagegen entschieden, dass Aufwendungen
für Einrichtungsgegenstände und notwendigen Hausrat vom Höchst-
betrag des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 EStG nicht erfasst werden.
Danach können entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung die
Aufwendungen für die Möblierung der Wohnung oder Unterkunft
sowie für den Hausrat, soweit sie – wie hier – den Rahmen des
Notwendigen nicht übersteigen, wie nach früherer Rechtslage neben
den Unterkunftskosten als Werbungskosten berücksichtigt werden.4

Der Höchstbetrag gilt danach lediglich für die Kosten der Unterkunft.
Die Auslegung des gesetzlichen Tatbestandsmerkmals „Unterkunfts-
kosten“ in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 EStG ergibt nach Auffassung

1 FG Nürnberg vom 15.12.2010 3 K 352/2008 (DStRE 2011 S. 1443).
2 BMF vom 24.10.2014 (BStBl 2014 I S. 1412), Rz. 104.
3 FG Düsseldorf vom 14.03.2017 13 K 1216/16 E; Rev. eingelegt, Az. des BFH: VI R

18/17.
4 BFH vom 13.11.2012 VI R 50/11 (BStBl 2013 II S. 286), Rz. 9.
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des FG, dass Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände und not-
wendigen Hausrat nicht zu den Unterkunftskosten zählen. Abzugs-
fähig als Werbungskosten sind somit 11.000 Euro.

Verfasser: Werner Ruscheinsky, Steueroberamtsrat a. D., Kemmenau
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